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Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung 

Dienstberatung des 

Oberbürgermeisters 

nicht 

öffentlich 
10.11.2020    

 

Betriebsausschuss 
Eigenbetrieb Dessau-
Roßlauer 

Kindertagesstätten 

öffentlich 

26.11.2020    

 

Rechnungsprüfungsaussch
uss 

öffentlich 
26.11.2020    

 

Stadtrat 
 

öffentlich 16.12.2020 
 

   
 

 

 
Titel: 

Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten 
(DeKiTa) - Ergebnisverwendung 
 
Beschluss: 
 

 
1. Es wird beschlossen, den Jahresgewinn i. H. v. 91.105,33 EUR, die Entnahme 

aus den Rücklagen für Investitionen i. H. v. 6.108,83 EUR (Abschreibung für 
Investitionen im Geschäftsjahr 2018) sowie den Ergebnisvortrag i. H. v. 
4.461,27 EUR wie folgt zu verwenden: 

- Einstellung in die Rücklage für Investitionen 70.000 EUR 
- Einstellung in die zweckgebundene Rücklage i. H. v. 31.675,43 EUR 

 
2. Die Abschreibungen i. H. v. 7.347,39 EUR, die aus der Verwendung der 

zweckgebundenen Rücklagen in 2019 entstanden, werden aus der 

Sonderrücklage für Investitionen entnommen und der zweckgebundenen 
Rücklage zugeführt. 

 
Gesetzliche Grundlagen: Kommunalverfassungsgesetz LSA 

Eigenbetriebsgesetz LSA 
Betriebssatzung DeKiTa 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:  

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  

Hinweise zur Veröffentlichung:  
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Relevanz mit Leitbild 

 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  

Kultur, Freizeit und Sport [  ]  

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  

Handel und Versorgung [  ]  

Landschaft und Umwelt [  ]  

Soziales Miteinander [  ]  

 
Vorlage nicht leitbildrelevant [X] 

 
 

 
 
 
 

Begründung: siehe Anlage 1 

 
 

Für den Oberbürgermeister: 
 

 
 
Doreen Rach 

Betriebsleiterin 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

beschlossen im Stadtrat am: 
 
 

 
Frank Rumpf 

Stadtratsvorsitzender 
 



3 

 
BV/402/2020/II-DKT 

Anlage 1: 

 

Gemäß § 19 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz LSA in der aktuellen Fassung i.V.m. § 7 e 
der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten sind 

der geprüfte Jahresabschluss durch den Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau 
festzustellen. Dabei hat er auch über die Verwendung des Jahresgewinns zu 

beschließen. 
 
Die   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH,  

mit Hauptsitz: Haus Sentmaring 9, 48151 Münster 
 

war beauftragt, die Jahresabschlussprüfung durchzuführen. Die Feststellung des 
Jahresabschlusses wurde zusammen mit dem Lagebericht und dem Bericht über die 
Jahresabschlussprüfung am 26. November 2020 im Betriebsausschuss und im 

Rechnungsprüfungsausschuss unter der Beschlussvorlage BV/346/2020/II-DKT 
vorberaten. 

 
Im Ergebnis der Beratung wurde beschlossen, eine Beschlussvorlage mit folgendem 
Inhalt in den Stadtrat einzubringen: 

 
1. Es wird beschlossen, den Jahresgewinn i. H. v. 91.105,33 EUR, die Entnahme 

aus den Rücklagen für Investitionen i. H. v. 6.108,83 EUR (Abschreibung für 
Investitionen im Geschäftsjahr 2018) sowie den Ergebnisvortrag i. H. v. 
4.461,27 EUR wie folgt zu verwenden: 

- Einstellung in die Rücklage für Investitionen 70.000 EUR 
- Einstellung in die zweckgebundene Rücklage i. H. v. 31.675,43 EUR 

 
2. Die Abschreibungen i. H. v. 7.347,39 EUR, die aus der Verwendung der 

zweckgebundenen Rücklagen in 2019 entstanden, werden aus der 

Sonderrücklage für Investitionen entnommen und der zweckgebundenen 
Rücklage zugeführt. 

 
Die Verwendung in Höhe von 70 T€ soll für die Errichtung eines Balkons mit Rutsche 
inklusive erforderlicher Planung am Neubau der Kindereinrichtung Essener Straße in 

2022 erfolgen. Weiterhin sollen 25 T€ im Kalenderjahr 2021 für die Erstellung eines 
aktualisierten Sicherheitskonzeptes mit Zutrittskontrolle in allen Kindereinrichtungen 

des EB DeKiTa eingesetzt werden. 
 
Anlage 2 Formblatt 7 
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